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5.5.97 (1)

Hospitationsaustausch von Beschaftigten des Landes und Wirtschaftsunternehmen
RdErl. d. Ministeriums
flir Wirtschaft und Mittelstand,
Technologie und Verkehr v. 5. 5. 1997 -

137-20-10")

Durch das Hospitationskonzept soll das gegenseitige Verstandnis von Verwaltung und Wirt-
schaft gestarkt werden.

1. Ziel der Hospitation

Durch die Hospitation sollen Managementmethoden in der Wirtschaft und Verwaltung fir beide
Seiten transparent gemacht werden. Schwerpunkte sollen das Personalwesen und die Organisa-
tion sowie Inf or-mationstechnologien sein.

Die Dienstleistungsfunktion gegenliber der Wirtschaft soll hierdurch praxisorientierter werden.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 1/4


https://recht.nrw.de
https://recht.nrw.de/lrmb/verwaltungsvorschrift/hospitationsaustausch-von-beschaeftigten-des-landes-und

Die Wirtschaft lernt die Moglichkeiten und auch Zwange der Verwaltung besser kennen.
2. Art der Unternehmen

Flr eine Hospitation geeignet sind sowohl Unternehmen des produzierenden Gewerbes als auch
Handelsund Dienstleistungsuntemehmen. Der Einsatz der Hospitantinnen und Hospitanten kann
unter anderem in Konzernverwaltungen, Niederlassungen und mittelstandischen Betrieben (ab
200 Beschéftigten) erfolgen. Letztere kdnnen wegen der Ubersichtlichkeit der Organisations-
strukturen und der Geschehensablaufe einen besonders umfassenden Einblick in die Manage-
mentmethoden eines Unternehmens vermitteln. Auch ergeben sich bei ihnen haufig spezifische
Fragen, auf die sich die 6ffentliche Verwaltung besonders einstellen muB.

Die Hospitation soll im Land Nordrhein-Westfalen erfolgen.
3. Zielgruppe

Flr eine Hospitation kommen Beamtinnen und Beamte des héheren Dienstes bis zur Besol-
dungsgruppe B 2 und vergleichbare Angestellte aus der Landesverwaltung'in Betracht.

Die Hospitantinnen und Hospitanten sollen Uber eine funf- bis zehnjahrige Berufserfahrung ver-
fligen, die sie moglichst in verschiedenen Aufgabengebieten erworben haben. Sie miissen flr
besondere Fihrungsaufgaben geeignet erscheinen oder diese schon wahrnehmen.

Far Richterinnen und Richter bis zur Besoldungsgruppe R 2 mit Amtszulage gilt Entsprechendes.
4. Art des Einsatzes

Angestrebt wird ein Einsatz der Hospitantinnen und Hospitanten in. entscheidungsrelevanten Be-
reichen. Nach Mdoglichkeit soll ihnen Einblick in die obersten bzw. oberen Flihrungsebenen ver-
mittelt werden.

Wahrend. der Hospitation soll eine stdndige Ansprechperson als Tutor zur Verfigung stehen.

Wahrend der Hospitation ist eine aktive Mitarbeit im Unternehmen wiinschenswert. Dabei kann
dem Einsatz in neuen mit der bisherigen Tatigkeit nicht verwandten Aufgabengebieten besonde-
re Bedeutung zukommen.

Uber die wahrend des Hospitationszeitraums erlangten Informationen ist absolute Schweige-
pflicht zu bewahren.

Ein Einsatz in Fachgebieten des Unternehmens, in denen die Hospitantih oder der Hospitant in
der entsendenden Behorde Aufsichtsfunktionen ausiibt oder demnachst ausiiben wird, ist aus-
geschlossen.

5. Zeitdauer

Die Hospitation erstreckt sich regelmaBig auf einen Zeitraum voh sechs Monaten. Sie soll drei
Monate nicht unterschreiten. .

6. Auswahl der Unternehmen
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Die Ressorts Uibersenden dem Ministerium fur Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Ver-
kehr einen tabellarischen Lebenslauf der Hospitantin bzw. des Hospitanten mit Lichtbild. Die
Ressorts teilen etwaige Winsche hinsichtlich der Art des auszuwahlenden Unternehmens und
der zu vermittelnden Erfahrungsinhalte mit und machen gegebenenfalls Angaben Uber die von
der Hospitantin oder dem Hospitanten kilinftig auszulibenden Tatigkeiten.

Das Ministerium fur Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr stimmt den Einsatz der
Hospitantinnen und Hospitanten mit der Vereinigung der Industrie- und Handelskammern des
Landes Nordrhein-Westfalen ab.

Soweit ausnahmsweise aus fachlichen Griinden bilaterale Kontakte “zwischen einem. Wirt-
schaftsunter-nehmen und einem Ressort zu einer Hospitation flhren, ist das Ministerium fiir
Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr darliber zu unterrichten.

7. EinfUhrungsseminar

Bei Bedarf bietet das Ministerium fur Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr des
Landes Nordrhein-Westfalen in Abstimmung mit der Vereinigung der Industrie- und Handels-

kammern des Landes Nordrhein-Westfalen ein Einflihrungsseminar an, indem maoglichst auch

Unternehmen vertreten sind.

8. Erfahrungbericht

Innerhalb von 2 Monaten nach AbschluB der Hospitation soll dem Ministerium flir Wirtschaft und
Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes Nord-rhein-Westfaled ein Erfahrungsbericht in
Sfacher Ausfertigung vorgelegt werden.

Ein Exemplar des Berichtes wird an die Vereinigung der Industrie- und Handelskammern des
Landes Nordrhein-Westfalen weitergeleitet., Ein Exemplar erhalt das gastgebende Unternehmen.

9. Dienstrechtliche Regelungen

Der Einsatz erfolgt als FortbildungsmaBnahme. Wahrend der Hospitation werden die Dienstbezui-
ge einschlieBlich verwendungsbezogener Stellenzulagen weitergewahrt. Der Anspruch auf die
jahrliche Sonderzuwendung, die vermdgenswirksamen Leistungen und das jahrliche Urlaubsgeld
bleibt unberiihrt. Das gleiche gilt fiir die Gewahrung von Beihilfen und die Unfallfiirsorge.

Nach §.1 Abs. 2 Nr. 6 der Trennungsentschadigungs-verordnung vom 29. April 1988 - TEVO -
(GV. NW. S. 226/SGV. NW. 20320) entsteht ein Anspruch auf Trennungsentschadigung aus An-
laB der Verwendung bei einer anderen Stelle als einer Dienststelle. Voraussetzung fir die Zah-
lung ist, daB das Wirtschaftsunternehmen sich weder am bisherigen Dienstort des Beschaftigten
noch an .seinem Wohnort befindet. Die H6he der Trennungsentschadigung ergibt sich bei einem
auswartigen Verbleiben aus den §§3 bis 5 TEVO, bei taglicher Riickkehr an den Wohnort aus § 6
TEVO:

10. Hospitationen von Nachwuchsfliihrungskraften der Wirtschah in der Landesverwaltung
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Die Landesverwaltung begruBt besonders die Mdglichkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus
der Wirtschaft in sinngemaBer Anwendung dieser Richtlinien Einblicke in die Arbeitsweise der
Landesregierung zu geben.
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') MBI. NW. 1997 S. 798.

5.5.97 (1)
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247. Erganzung - SMBI. NRW. - (Stand 15. 1. 2000 = MBI. NRW. Nr. 2 einschl.)

Es gelten folgende Besonderheiten: Als Zielgruppe kommen Firmenangehdrige mit mehrjahriger
Berufserfahrung in Betracht, die bereits Managementaufgaben wahrnehmen bzw. daflir anste-
hen.

Um maglichst vielen Unterriehmensangehdrigen eine Hospitation in der Landesverwaltung zu er-
maoglichen, wird hierflir ein Zeitraum von vier bis sechs Wochen eréffnet. Es kann auch eine lan-
gere Hospitationszeit vereinbart werden.

Flr den Einsatz kommen alle Ministerien sowie deren nachgeprdneten Behorden und Einrichtun-
gen in Betracht.

') MBI. NRW. 1998 S. 1000, geandert durch RdErl. v. 20. 9.1999 (MBI. NRW. 1999 S. 1164).

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 4/4


https://recht.nrw.de/mblnrw/1999-60

	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Hospitationsaustausch von Beschäftigten des Landes und Wirtschaftsunternehmen RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr v. 5. 5. 1997 - 137-20-10¹) 

